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Zuverlässigkeitskriterien eines Krankenpflegers (§ 2 
Abs. 1 Nr. 2 Krankenpflegegesetz) 

 

 

Zitiert nach: Verwaltungsgericht Arnsberg v. 03.06.2013 – 7 K 1597/12 (Urteil) 

 

(Auszug) 

 

„Der Begriff der (berufsrechtlichen) Zuverlässigkeit bezeichnet ein Instrument sicherheits- 
und ordnungsrechtlicher Gefahrenabwehr. Der Ausschluss unzuverlässiger 
Erlaubnisbewerber bzw. –inhaber für den Beruf des Gesundheits- und Krankenpflegers nach 
den § 2 Abs. 1 Nr. 2 KrPflG hat demgemäß präventiven Charakter und dient der Abwehr von 
Gefahren für das Gemeinwohl. Unzuverlässigkeit ist dabei – in Anlehnung an entsprechende 
Begrifflichkeiten in anderen , auch heilberufsrechtlichen Bestimmungen – anzunehmen, 
wenn bei prognostischer Betrachtung auf Grund einer Würdigung der gesamten 
Persönlichkeit, des Gesamtverhaltes und der Lebensumstände des Betreffenden unter 
Berücksichtigung der Eigenart des Berufs nicht die Gewähr besteht, dass dieser in Zukunft 
seine beruflichen Pflichten zuverlässig erfüllen wird.“ 

 

„Wie sich aus § 3 Abs. 2 KrPflG ergibt, soll ein Gesundheits- und Krankenpfleger u. a. 
befähigt sein, nicht nur eigenverantwortlich die Pflege zu planen, zu organisieren, 
durchzuführen und zu dokumentieren, sondern auch bis zum Eintreffen eines Arztes 
eigenverantwortlich lebenserhaltende Sofortmaßnahmen einzuleiten; er hat ärztlich 
veranlasste Maßnahmen eigenständig durchzuführen und an Maßnahme der medizinischen 
Diagnostik, Therapie oder Rehabilitation sowie an Maßnahmen in Krisen- und 
Katastrophensituationen mitzuwirken. Ein Gesundheits- und Krankenpfleger muss in der 
Lage sein, auch in Belastungssituationen eigenverantwortlich, vorausschauend und im 
Umfang der vermittelten medizinischen Kenntnisse und Fähigkeiten auf (zum Teil auch 
kritische bis lebensgefährliche) Krankheitsbilder zu reagieren. Dies erfordert die permanente 
Aufmerksamkeit und Konzentration sowie die Befähigung, auch in kritischen Situationen 
überlegt und vorausschauend eigenverantwortlich eine am Wohl des patientenorientierte 
Entscheidung zu treffen.“ 


